
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/12/14 3Ob67/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1994

Norm

EO §9 A

Rechtssatz

Der Nachweis des Forderungsübergangs gemäß § 9 EO geschieht im ausreichenden Maß durch die Behauptung, die

Forderungen des Titelgläubigers durch Abtretung (Schuldeinlösung) erworben zu haben, und durch Vorlage der

vollständigen, ö9entlich beglaubigten Urkunde, aus welcher sich alle Voraussetzungen des Forderungsüberganges und

Pfandrechtsüberganges durch Einlösung gemäß § 1422 ABGB in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht darunter auch

das Verlangen nach Abtretung ergeben.
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